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119. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich Freiflächen-Agri-
Photovoltaikanlage Dorsterhof; 
 
Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Neukirchen Vluyn hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 11.06.2025 die Aufstellung des o. g. Bauleitplanverfahrens beschlossen. Der Be-
schluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Ziel und Zweck der Planung und wesentliche Auswirkung: 
Die G+H solar Projekt GmbH hat am 05.05.2025 im Namen der Vorhabenträgerin, der Erich 
Hermann Meiss GmbH, gemäß § 12 Abs. 2 BauGB einen Antrag auf Einleitung eines Verfah-
rens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VBP) mit dem Ziel der 
Errichtung einer Agri-PV-Anlage am Grotfeldsweg gestellt. 
 
Unter Agri-Photovoltaik (Agri-PV) wird die kombinierte Nutzung von ein und derselben Land-
fläche für landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und für Stromproduktion mittels 
einer PV-Anlage als Sekundärnutzung verstanden. Für die mit diesem Vorhaben geplante 
Anlage ist die Nutzung der Landwirtschaftsfläche in Form einer Beibehaltung der Schaftier-
haltung vorgesehen. Gebildet wird der räumliche Geltungsbereich durch das Grundstück 
Gemarkung Neukirchen, Flur 9, Flurstück 596. Die Fläche grenzt im Norden an den Ach-
terathsheidegraben und im Osten an den Dorsterhof. Seine Größe beträgt rund 2,39 ha. 
 
Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Neukirchen-Vluyn stellt für den Änderungsbe-
reich bislang Flächen für die Landwirtschaft dar. Die Entwicklung eines regenerativen Projek-
tes zur Energiewende ist aus den derzeitigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
nicht abzuleiten. Aus diesem Grund ist die Änderung der Darstellung des Flächennutzungs-
planes in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Sondergebiet Photovoltaikanlage 
(PVA) erforderlich. 
 
Zur Schaffung des erforderlichen Planungsrechts ist weiterhin die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes erforderlich. Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 173, 
Gebiet Freiflächen-Agri-Photovoltaikanlage Dorsterhof, wird in einem Parallelverfahren an-
gestrebt. 
 
Mit dem Vorhaben wird die Erzeugung von regenerativen Energien avisiert. Bei Durchfüh-
rung der Planung würde zum einen die Anzahl der in Neukirchen-Vluyn vorhandenen PV-
Anlagen sowie die aus Solarenergie erzeugte Leistung gesteigert und zum anderen ein Bei-
trag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes geleistet. Somit kann das Vorhaben dazu beitra-
gen, im Sinne der Ziele des Klimaschutzkonzeptes eine weitere Reduzierung der CO2-
Emissionen in der Stadt Neukirchen-Vluyn zu erreichen. 
 
Wesentliche Veränderungen lokalklimatischer Gegebenheiten und des Freiflächenklimas 
sind mit dem Vorhaben voraussichtlich nicht verbunden. Infolge von Verschattungen der Bo-
denoberfläche durch die Überdeckung der Modultische, betriebsbedingter Wärmeabgabe der 
Solarpaneele und Veränderung der Durchlüftung kann es jedoch zu marginalen kleinklimati-
schen Standortmodifikationen kommen. Im großräumigen Zusammenhang ist dies jedoch 
unerheblich. 
 
Für das Verfahren wird ein Umweltbericht erstellt. 
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Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Bauleitplanverfahrens ist in dem zu dieser Be-
kanntmachung gehörenden Kartenausschnitt kenntlich gemacht und dient zur allgemeinen 
Information. 
 
Neukirchen-Vluyn, den 18.06.2025 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
Ulrich Geilmann 
Technischer Beigeordneter 
 
 
Anlage siehe Folgeseite 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 173, Gebiet Freiflächen-Agri-
Photovoltaikanlage Dorsterhof; 
 
Bekanntmachung über den Einleitungsbeschluss gemäß § 12 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 11.06.2025 die Einleitung des o. g. Bauleitplanverfahrens beschlossen. Der Be-
schluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Ziel und Zweck der Planung und wesentliche Auswirkung: 
Die G+H solar Projekt GmbH hat am 05.05.2025 im Namen der Vorhabenträgerin, der Erich 
Hermann Meiss GmbH, gemäß § 12 Abs. 2 BauGB einen Antrag auf Einleitung eines Verfah-
rens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VBP) mit dem Ziel der 
Errichtung einer Agri-PV-Anlage am Grotfeldsweg gestellt. 
 
Unter Agri-Photovoltaik (Agri-PV) wird die kombinierte Nutzung von ein und derselben Land-
fläche für landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und für Stromproduktion mittels 
einer PV-Anlage als Sekundärnutzung verstanden. Für die mit diesem Vorhaben geplante 
Anlage ist die Nutzung der Landwirtschaftsfläche in Form einer Beibehaltung der Schaftier-
haltung vorgesehen. Gebildet wird der räumliche Geltungsbereich durch das Grundstück 
Gemarkung Neukirchen, Flur 9, Flurstück 596. Die Fläche grenzt im Norden an den Ach-
terathsheidegraben und im Osten an den Dorsterhof. Seine Größe beträgt rund 2,39 ha. 
 
Für die Umsetzung des geplanten Vorhabens ist es erforderlich, einen Bebauungsplan auf-
zustellen, um die grundsätzliche städtebauliche Entwicklung und Ordnung für diesen Bereich 
herzustellen. Aufgrund des konkreten Vorhabens der Vorhabenträgerin soll der Bebauungs-
plan im Sinne von § 12 Abs. 2 BauGB als vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt 
werden. Ein entsprechender Antrag auf Einleitung des Bauleitplanverfahrens liegt vor. 
 
Die Entwicklung eines regenerativen Projektes zur Energiewende ist aus den derzeitigen 
Darstellungen des Flächennutzungsplans nicht abzuleiten. Aus diesem Grund soll der Flä-
chennutzungsplan im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB in eine Sonderbaufläche 
mit der Zweckbestimmung Sondergebiet Photovoltaikanlage (PVA) geändert werden. 
 
Mit dem Vorhaben wird die Erzeugung von regenerativen Energien angestrebt. Bei Durch-
führung der Planung würde zum einen die Anzahl der in Neukirchen-Vluyn vorhandenen PV-
Anlagen sowie die aus Solarenergie erzeugte Leistung gesteigert und zum anderen ein Bei-
trag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes geleistet. Somit kann das Vorhaben dazu beitra-
gen, im Sinne der Ziele des Klimaschutzkonzeptes eine weitere Reduzierung der CO2-
Emissionen in der Stadt Neukirchen-Vluyn zu erreichen. 
 
Wesentliche Veränderungen lokalklimatischer Gegebenheiten und des Freiflächenklimas 
sind mit dem Vorhaben voraussichtlich nicht verbunden. Infolge von Verschattungen der Bo-
denoberfläche durch die Überdeckung der Modultische, betriebsbedingter Wärmeabgabe der 
Solarpaneele und Veränderung der Durchlüftung kann es jedoch zu marginalen kleinklimati-
schen Standortmodifikationen kommen. Im großräumigen Zusammenhang ist dies jedoch 
unerheblich. 
 
Für das Verfahren wird ein Umweltbericht erstellt. 
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Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Bauleitplanverfahrens ist in dem zu dieser Be-
kanntmachung gehörenden Kartenausschnitt kenntlich gemacht und dient zur allgemeinen 
Information. 

 
Neukirchen-Vluyn, den 18.06.2025 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
Ulrich Geilmann 
Technischer Beigeordneter 
 
 
Anlage siehe Folgeseite 
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Instandsetzung vernachlässigter Grabstätten 
 
Grabstätten sind gemäß § 29 der Friedhofssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 
17.12.2013 geändert am 24.07.2019 so zu gestalten und zu pflegen, dass die Würde des 
Friedhofs gewahrt bleibt. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass die nachstehend 
aufgeführten Grabstätten diesen Anforderungen nicht entsprechen. Dadurch wird die Würde 
des Friedhofes erheblich beeinträchtigt. Dies kann im Interesse des Gesamteindrucks des 
Friedhofs und mit Rücksicht auf die Nachbargräber nicht geduldet werden. 
 
Die für die nachstehend aufgeführten Grabstätten Verantwortlichen werden gebeten, diese 
Grabstätten umgehend, spätestens jedoch bis zum 01.11.2025 entsprechend den Bestim-
mungen der Friedhofssatzung zu gestalten und künftig satzungsgemäß zu pflegen. 
 
Sollten die Gräber nach Ablauf dieses Termins in einem noch ungepflegten Zustand sein, 
widerrufe ich gem. § 29 (2) der o.g. Friedhofssatzung entschädigungslos die Erlaubnis zur 
Nutzung der nachstehend aufgeführten Grabstätten. Nur das Ruherecht des Bestatteten 
bleibt für die jeweilige Ruhezeit davon unberührt. 
 
Nach Ablauf dieses Termins werden evtl. vorhandene Grabplatten, sonstige bauliche Anla-
gen sowie weitere bewegliche Gegenstände von der Stadt als herrenlose bewegliche Sa-
chen gem. §§ 958 ff. BGB behandelt und abgeräumt. 
 
Auf den Friedhöfen in Neukirchen-Vluyn sind folgende Grabstätten ungepflegt: 
 
Friedhof Vluyn 
Urnenreihengrab: Feld 3  Nr. 277 
Urnenwahlgrab: Feld 10 Nr. 163 
Reihengrab:  Feld 29 Nr. 8 
 
Friedhof Neukirchen 
Reihengräber:  Feld 11 Nr. 50 
   Feld 25 Nr. 132 
Wahlgräber:   Feld 1  Nr. 139 
   Feld 10 Nr. 151-152 
   Feld 20 Nr. 132-133 
   Feld 22 Nr. 65-66 
   Feld 24 Nr. 89-90 
 
Friedhof Rayen 
Wahlgrab:  Feld 4  Nr. 565-566 
 
Neukirchen-Vluyn, den 23.07.2025  
 
In Vertretung 
 
 
 
Margit Ciesielski 
Erste Beigeordnete 
 
********************************************************************************************************* 
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Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin am 14.09.2025 
Zulassung der Wahlvorschläge durch den Wahlausschuss 
 
Gemäß § 46b i.V.m. § 19 und § 23 Abs. 1 Satz 3 Kommunalwahlgesetz sowie § 30 Kommu-
nalwahlordnung wird folgendes hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
In seiner Sitzung am 17.07.2025 hat der Wahlausschuss der Stadt Neukirchen-Vluyn die bis 
zum 07.07.2025, 18.00 Uhr, eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters / 
der Bürgermeisterin am 14.09.2025 geprüft und die nachfolgend aufgeführten Wahlvorschlä-
ge zugelassen: 
 
 

 
 
Neukirchen-Vluyn, den 24.07.2025 
 
 
 
Margit Ciesielski 
Erste Beigeordnete und Wahlleiterin  
 
********************************************************************************************************* 
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Allgemeine Kommunalwahlen am 14.09.2025 
Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung der Stadt Neukirchen-
Vluyn durch den Wahlausschuss 
 
Gemäß § 19 i.V.m. § 23 Abs. 1 Satz 3 Kommunalwahlgesetz sowie den §§ 30 und 31 Abs. 4 
Kommunalwahlordnung (KWahlO NRW) wird folgendes hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
In seiner Sitzung am 17.07.2025 hat der Wahlausschuss der Stadt Neukirchen-Vluyn die bis 
zum 07.07.2025, 18.00 Uhr, eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung der 
Stadt Neukirchen-Vluyn für die Kommunalwahlen am 14.09.2025 geprüft und alle die in den 
Anlagen A und B aufgeführten Wahlvorschläge zugelassen: 
 

1. Wahlvorschläge für die Wahl in den Wahlbezirken – Anlage A 
2. Wahlvorschläge für die Wahl aus den Reservelisten – Anlage B 

 
Beteiligt sich eine Partei oder Wählergruppe in einem Wahlbezirk nicht mit einem Wahlvor-
schlag oder wurde der Wahlvorschlag zurückgewiesen, so entfällt auf dem Stimmzettel die-
ses Wahlbezirks gem. § 32 Abs. 2 KWahlO NRW die Nummer dieser Partei oder Wähler-
gruppe, ohne dass ein Leerraum auf dem Stimmzettel bleibt. Diese Regelung führt unter 
Umständen zu nicht fortlaufenden Nummernfolgen. 
 
Neukirchen-Vluyn, den 24.07.2025 
 
 
 
Margit Ciesielski 
Erste Beigeordnete und Wahlleiterin 
 
 
Anlagen: siehe Folgeseiten 
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Anlage A – Wahlvorschläge für die Wahl in den Wahlbezirken 
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Anlage B – Wahlvorschläge für die Wahl aus den Reservelisten 
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Wahlbekanntmachung zu den allgemeinen Kommunalwahlen und der Wahl der Ver-
bandsversammlung des Regionalverbands Ruhr am 14.09.2025 
 
1. Am 14. September 2025 finden in Nordrhein-Westfalen die allgemeinen Kommunal-

wahlen und die Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr (RVR) 
statt. 

 
Es handelt sich um sogenannte verbundene Wahlen, da die Gemeinde- und Kreiswahlen 
gemeinsam stattfinden.  
 
Gewählt werden an diesem Tag in der Stadt Neukirchen-Vluyn: 
• der Landrat des Kreises Wesel, 
• die Vertreter des Kreistages des Kreises Wesel, 
• der Bürgermeister der Stadt Neukirchen-Vluyn sowie 
• die Vertreter des Rates der Stadt Neukirchen-Vluyn 
 
Zusätzlich werden die Vertreter der Verbandsversammlung des RVR gewählt. 
 
Die Wahlen dauern von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Neukirchen-Vluyn ist in 19 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 

Auf den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 24. August 2025 
übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahl-
berechtigten wählen können. 
 
Für die Stadt Neukirchen-Vluyn werden zudem vier Briefwahlbezirke gebildet. 
Zur Prüfung der Gültigkeit der Stimmabgabe durch Briefwahl treten die Briefwahlvorstän-
de am Wahltag, den 14. September 2025, um 12:00 Uhr an den folgenden Orten in Neu-
kirchen-Vluyn zusammen: 

 
• Briefwahlvorstand I: 

Gesamtschule Niederberg, Tersteegenstraße 85 (Gebäude C – Aula) 
• Briefwahlvorstand II: 

Gesamtschule Niederberg, Tersteegenstraße 87 (Gebäude G – PZ) 
• Briefwahlvorstand III: 

Feuerwehr Vluyn, Tersteegenstraße 101 
• Briefwahlvorstand IV: 

Baubetriebshof, Tersteegenstraße 101 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen gültigen Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen und auf Verlangen vorzuzeigen. 
 
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten 
des Wahlraumes die Stimmzettel ausgehändigt. 
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Die Stimmzettel der verbundenen Wahlen unterscheiden sich durch Aufdruck und Farbe: 
  

a) Wahl des Landrats      (hellblauer Stimmzettel) 
b) Wahl der Vertreter des Kreistags    (rosa Stimmzettel) 
c) Wahl des Bürgermeisters     (hellgelber Stimmzettel) 
d) Wahl der Vertreter des Stadtrats    (weißer Stimmzettel) 
e) Wahl der Vertreter der RVR-Verbandsversammlung (lila Stimmzettel) 

  
Jeder Wähler hat jeweils eine Stimme, die abgegeben wird, indem durch Ankreuzen oder 
auf andere Weise kenntlich gemacht wird, welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
 
Beteiligt sich ein Wahlvorschlagsträger in einem Wahlbezirk nicht mit einem Wahlvor-
schlag oder wird der Wahlvorschlag zurückgewiesen, so entfällt auf dem Stimmzettel 
dieses Wahlbezirks die Nummer dieses Wahlvorschlagsträgers, ohne dass ein Leerraum 
auf dem Stimmzettel entsteht. Diese Regelung führt unter Umständen zu nicht fortlaufen-
den Nummernfolgen. 
 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 

des Wahlergebnisses in den Stimmbezirken/Wahlbezirken sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 

zum 12. September 2025, 15:00 Uhr, bei der Stadt Neukirchen-Vluyn mündlich (nicht 
jedoch fernmündlich), schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 

 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlbezirk, für den der 
Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtverwaltung die jeweiligen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und den unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
16:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

 
6. Der Wähler kann seine Stimme nur einmal und nur persönlich abgeben. Eine Stimmab-

gabe durch einen Vertreter anstelle des Wählers ist gemäß § 25 Absatz 4 Kommunal-
wahlgesetz (KWahlG NRW) unzulässig. 

 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wähler selbst ge-
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troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wählers ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes-
senskonflikt der Hilfsperson besteht (§ 25 Absatz 5 KWahlG NRW). 
 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
stellung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. Blinde oder sehbeeinträchtigte 
Wähler können sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer Stimmzettelschab-
lone bedienen. 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten eine Stimme abgibt (§ 107a Absatz 1 Strafgesetzbuch – StGB). Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Absatz 3 StGB). 

 
Neukirchen-Vluyn, den 24.07.2025 
 
 
 
Margit Ciesielski 
Erste Beigeordnete und Wahlleiterin 
 
 
Hinweis:  
Der Einfachheit halber wird nur die männliche Form von Personenbezeichnungen verwendet. Diese steht für 
Personen aller Geschlechter. 

 
 
********************************************************************************************************* 
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Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Ertei-
lung von Wahlscheinen zu den allgemeinen Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 
und der Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr am 14.09.2025 
 

1. Das Wählerverzeichnis zu den allgemeinen Kommunalwahlen für die Stadt Neukirchen-
Vluyn und der Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr wird ge-
mäß § 10 Abs. 4 Kommunalwahlgesetz (KWahlG NRW) in der Zeit vom 25. August 
2025 bis zum 29. August 2025 zu den folgenden Zeiten im Rathaus, Hans-Böckler-
Straße 26, Untergeschoss, Zimmer 036 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-
gehalten: 

 
Montag - Donnerstag  8:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag    8:00 - 12:00 Uhr 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 Bundesmeldegesetz 
eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. Das Datensichtgerät darf nur von einem Bedienste-
ten des Wahlbüros der Stadt Neukirchen-Vluyn bedient werden. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Ein-

sichtsfrist, spätestens am 29. August 2025 bis 12:00 Uhr im Wahlbüro der Stadt Neu-
kirchen-Vluyn, Rathaus, Hans-Böckler-Straße 26, Untergeschoss, Zimmer 036, Ein-
spruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

zum 24. August 2025 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

4.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
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4.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, wenn 
a) er nachweist, dass er aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund 

die Einspruchsfrist versäumt hat, 
b) er aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wähler-

verzeichnis aufgenommen worden ist, 
c) seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Ein-

spruchsfrist entstanden ist oder sich herausstellt. 
 
5. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 

zum 12. September 2025, 15:00 Uhr, bei der Stadt Neukirchen-Vluyn mündlich (nicht 
jedoch fernmündlich), schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 

 
Die Antragsteller müssen Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. 
 
Im Briefwahlbüro können die Unterlagen persönlich beantragt und auch direkt gewählt 
werden. Das Briefwahlbüro befindet sich im Erdgeschoss des Rathauses, Zimmer 102 
und ist zu den folgenden Zeiten besetzt: 
 
Montag - Mittwoch  8:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag   8:00 - 18:00 Uhr 
Freitag    8:00 - 12:00 Uhr 
 
Der Link zur Onlinebeantragung der Wahlscheine wird rechtzeitig auf der Homepage 
der Stadtverwaltung veröffentlicht. 
 
E-Mails sind an wahlen@neukirchen-vluyn.de zu richten. 

 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlbezirk, für den der 
Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 
Punkt 4.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
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mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt Neukirchen-Vluyn vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

• abhängig von der jeweiligen Wahlberechtigung - je einen Stimmzettel für die 
Landratswahl, die Kreistagswahl, die Bürgermeisterwahl, die Stadtratswahl 
und die Wahl der Verbandsversammlung des RVR, 

• den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• den roten Wahlbriefumschlag und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Wer durch Briefwahl wählt, 
 

• kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den amtlichen Stimmzet-
telumschlag und verschließt diesen, 

• unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides 
Statt zur Briefwahl unter Angabe des Tages, 

• steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unter-
schriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag, 

• verschließt den Wahlbriefumschlag und 
• übersendet den Wahlbrief an den Bürgermeister. Der Wahlbrief kann dort 

auch abgegeben werden. Nach Eingang des Wahlbriefes beim Bürgermeister 
darf er nicht mehr zurückgegeben werden. 

 
Der Stimmzettel ist unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Stimmzettelumschlag zu 
legen. 
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wähler selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wählers ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes-
senskonflikt der Hilfsperson besteht (§ 25 Absatz 5 KWahlG NRW). 
 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
stellung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. Blinde oder sehbeeinträchtigte 
Wähler können sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer Stimmzettelschab-
lone bedienen. 
 
Bei der Briefwahl hat der Wähler den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle zu übersenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.  
 
Der Wahlbrief kann auch bis zum vorgenannten Termin bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 
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Neukirchen-Vluyn, den 24.07.2025 
 
 
 
Margit Ciesielski 
Erste Beigeordnete und Wahlleiterin  
 
 
 
Hinweis:  
Der Einfachheit halber wird nur die männliche Form von Personenbezeichnungen verwendet. Diese steht für 
Personen aller Geschlechter. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Kommunalwahlen am 14.09.2025 
Eintragung in das Wählerverzeichnis der von der Meldepflicht befreiten Unionsbürger 
 
Unionsbürger, die gemäß § 26 Bundesmeldegesetz (BMG) von der Meldepflicht befreit sind, 
können nach § 12 Abs. 7 der Kommunalwahlordnung (KWahlO NRW) bis einschließlich 
29.08.2025 die Aufnahme in das Wählerverzeichnis ihrer Wohnsitzgemeinde beantragen.  
 
Gemäß § 26 Bundesmeldegesetz sind von der Meldepflicht nach § 17 Absatz 1 und 2 BMG 
befreit: 
 

1. Mitglieder einer ausländischen diplomatischen Mission oder einer ausländischen 
konsularischen Vertretung und die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Familienmitglieder, falls die genannten Personen weder die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen noch im Inland ständig ansässig sind, noch dort eine private Er-
werbstätigkeit ausüben, 

2. Personen, für die diese Befreiung in völkerrechtlichen Übereinkünften festgelegt 
ist. 

 
Die Befreiung von der Meldepflicht nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 BMG tritt nur ein, 
wenn Gegenseitigkeit besteht. 
 
Der Antrag nach § 12 Absatz 7 Satz 1 KWahlO NRW muss Familiennamen, Vornamen, Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Anschrift sowie Staatsangehörigkeit enthalten und persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. In seinem Antrag hat der Unionsbürger durch Abgabe 
einer Versicherung an Eides Statt den Nachweis für seine Wahlberechtigung zu erbringen. 
Gegenstand der Versicherung an Eides Statt ist eine Erklärung 
 

1- über seine Staatsangehörigkeit, 
2. über seine Anschrift in der Gemeinde, 
3. dass er am Wahltag seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet un-

unterbrochen eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung inne-
haben wird. 
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Der Bürgermeister kann die Vorlage eines gültigen Identitätsausweises und eines Nachwei-
ses über die Wohnung und den Zeitpunkt des Innehabens der Wohnung verlangen.  
 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen; 
§ 41 KWahlO NRW gilt entsprechend. Bedient sich der Wahlberechtigte einer Hilfsperson, so 
hat diese an Eides Statt zu versichern, dass sie den Antrag entsprechend den Angaben des 
Wahlberechtigten ausgefüllt hat und dass die darin gemachten Angaben nach ihrer Kenntnis 
der Wahrheit entsprechen.  
 
Vordrucke zur Aufnahme in das Wählerverzeichnis sind im Wahlbüro der Stadt Neukirchen-
Vluyn, Zimmer 036, Hans-Böckler-Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn erhältlich. 
 
Neukirchen-Vluyn, den 24.07.2025 
 
 
 
Margit Ciesielski 
Erste Beigeordnete und Wahlleiterin 
 
 
Hinweis:  
Der Einfachheit halber wird nur die männliche Form von Personenbezeichnungen verwendet. Diese steht für 
Personen aller Geschlechter. 

 
 
********************************************************************************************************* 
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Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 
Für das von der Sparkasse am Niederrhein ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 4105590055 
ist das Aufgebot beantragt worden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
binnen drei Monaten nach der Veröffentlichung in den Amtsblättern der Städte Moers, Neu-
kirchen-Vluyn, Rheinberg, sowie des Kreises Wesel seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches bei uns anzumelden, da das Sparkassenbuch anderenfalls nach Ablauf der 
Frist für kraftlos erklärt wird. 
 
Moers, den 17.06.2025 
 
 
 
Sparkasse am Niederrhein 
Der Vorstand 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 
Das von der Sparkasse am Niederrhein ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3402230019 wird 
gemäß AVV zum SpkG NW Abschnitt 6 Ziffer 6.1 mit dem heutigen Tag für kraftlos erklärt, 
nachdem Rechte Dritter auf die Urkunde des am 26.03.2025 erfolgten Aufgebotes nicht an-
gemeldet wurden. 
 
Moers, den 03.07.2025 
 
 
 
Sparkasse am Niederrhein 
Der Vorstand 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 


